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Beilage:  Blackout Ratgeber

Jahrhundertprojekt 
schreitet zügig voran

05/2024
Blackout Ratgeber

Dank der guten Vorbereitung und 
eines umsichtigen Baumeisterteams 
(Haller, Kern, Singer) wachsen die 
Gebäude am Dorfplatz mit großem 
Tempo in die Höhe. So wurde zwi-
schenzeitlich unser Musikheim-Roh-
bau bereits fertiggestellt, ebenso  

der fünfgruppige Kindergarten. Glei-
chermaßen laufen die Arbeiten, die 
die Raiffeisenbank MV-Alm betreffen 
(Tiefgarage, Geschäftslokale, Woh-
nungen) auf Hochtouren. Gott sei Dank 
waren die Bodenverhältnisse so weit 
zufriedenstellend, dass nur überschau-

bare Schremmarbeiten im Bereich 
der Tiefgarage vorgenommen wer-
den mussten. Ein herzliches Danke-
schön an alle beteiligten Firmen und 
insbesonderer Dank den Arbeitern, 
die bei Hitze und Regen einen groß-
artigen Job machen.

Foto: Schmalzer Melanie
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Schulische 
Nachmittagsbetreuung

Ab dem Schuljahr 2024/25 bietet die 
Gemeinde Schönau in der Volksschu-
le eine schulische Nachmittagsbe-
treuung für Schülerinnen und Schü-
ler der Volksschule an. Der Besuch 
ist selbstverständlich freiwillig.

Betreuungszeiten
Die schulische Nachmittagsbetreu-
ung findet auf Grund einer Bedarfser-
hebung von Dienstag bis Donners-
tag von 11.40 Uhr bis spätestens 
17.00 Uhr statt. Sie haben die Mög-
lichkeit Ihr Kind für 1-3 Tage in der 
Woche zur Nachmittagsbetreuung 
anzumelden.

Kosten für die Betreuung
Betreuungsvereinbarung wird zwi-
schen den Eltern und der Gemeinde 
Schönau, als Schulerhalter, abge-
schlossen.

Mittagessen
Alle Kinder der Nachmittagsbetreu-
ung bekommen ein warmes Mit-
tagessen. Der Essensbeitrag wird 
monatlich zusammen mit dem El-
ternbeitrag verrechnet.  

Gestaltung
Die Nachmittagsbetreuung besteht 
aus einer Essenszeit, einer individu-

ellen Lernzeit und einer gelenkten 
Freizeit. In der individuellen Lernzeit 
(Hausaufgabenbetreuung) unterstüt-
zen Lehrerinnen der VS in einer 50 
Minuten  Einheit die Schüler bei ihren 
Hausaufgaben und Lerntätigkeiten.

Während der gelenkten Freizeit 
werden die Kinder vom Team der 
Nachmittasgsbetreuung zu einer 
sinnvollen Freizeitgestaltung - zu 
sportlichen, sozialen und kreativen 
Aktivitäten - angeleitet und betreut. 
Gesellschaftsspiele, Bücher, Mal- und 
Bastelsachen, Feiern im Jahreskreis, 
stehen dafür zur Verfügung. Darüber 
hinaus können die räumlichen Res-
sourcen der Schule (Turnsaal, Wer-
kräume, Bibliothek) genutzt werden.

Wir begrüßen ganz herzlich zwei 
neue Mitarbeiterinnen (Verena 
Hackl und Stefanie Graupp) im Be-
reich schulische Nachmittagsbetreu-
ung. 

Weiters begrüßen wir Christina 
Peirleitner im Kindergartenteam 
und verabschieden uns auf diesem 
Wege von Anna Ahorner (Kinder-
gartenpädagogin) und wünschen ihr 
alles Gute für ihren neuen berufli-
chen Werdegang. 

 

•	 Keine Hektik am Morgen! Sor-
gen Sie dafür, dass Ihr Kind 
rechtzeitig aufsteht und pünkt-
lich das Haus verlässt. Planen 
Sie lieber ein paar Minuten 
mehr ein und achten Sie auf ein 
ausgewogenes Frühstück.

•	 Erkunden Sie gemeinsam mit  
Ihrem Kind den sichersten (nicht 
immer der kürzeste) Schulweg.

•	 Üben Sie den Weg gut ein, 
lassen Sie Ihr Kind selbstän-
dig gehen und beobachten 
Sie es.

•	 Seien Sie selbst ein Vorbild
•	 Erklären Sie Ihrem Kind wichti-

ge Verkehrsschilder
•	 Schärfen Sie Ihrem Kind ein:  

Keine Abkürzungen nehmen 
•	 Keine Mitfahrgelegenheiten 

ohne Absprache mit den Eltern 
annehmen

Tipps Schulanfänger

Durch rückstrahlende Teile auf 

Kleidung, Schuhen und 

Schultaschen ist Ihr Kind besser 

sichtbar, auch helle Kleidung 

ist empfehlenswert. Erinnern 

Sie Ihr Kind immer daran, wie 

wichtig es ist, eine Warnweste 

zu tragen!
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Baufortschritt 
Kindergarten & Musikheim

Wie bereits auf der Titelseite der Ge-
meindeinformation ersichtlich, lau-
fen die Bauarbeiten bis jetzt absolut 
im vorgesehenen Zeitrahmen. Es gab 
bisher dankenswerterweise keine 
Unannehmlichkeiten, bzw. negative 
Überraschungen. So kann unser be-
absichtigtes Ziel, im Spätherbst mit 
den Rohbauarbeiten fertig zu sein, 
eingehalten werden. Dadurch steht 
dann in weiterer Folge einem In-
nenausbau in den Wintermonaten 
2024/25 nichts im Wege. 

Die Ausschreibungsarbeiten sind so 
weit gediehen und Aufträge verge-
ben, dass wir mit den bestehenden 
und genehmigten Finanzmitteln (Fi-
nanzierungsplan des Landes OÖ) das 
Auslangen finden werden, sofern kei-
ne nichtkalkulierbaren Vorkommnis-
sen eintreten.  

Die größte Staubentwicklung dürfte 
nunmehr vorbei sein, nachdem die 
gesamte Baugrube ausgehoben wur-
de - das sogenannte „Franzbergal“ 
wird in den nächsten Monaten auch 
noch abgegraben. Die Ortsdurch-
fahrtsstraße und der Eingang zum 

Musikheim am Ortsplatz wird dann 
auf einer Ebene sein. Zwischenzeit-
lich ist auch die Vergabe der Fens-
ter und Außentüren für das gesamte 
Gewerk (Lagerhaus Pregarten-Gall-
neukirchen) erfolgt. 
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Nationalratswahl 29. September 2024
Information und Wahlsprengeleinteilung

Geschätzte Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger!

Mitte August wurde eine „Amtli-
che Wahlinformation – National-
ratswahl  2024“ zugestellt. Ach-
ten Sie daher  besonders auf diese 
Mitteilung:

Sprengelaufteilung:

Wahlsprengel 1
Volksschule Schönau, Schulstraße 5

Wahlzeit: 6.45 - 15.15 Uhr

Ortschaften und Straßen:

Almblick, Almstraße, Alte Straße, 
Am Berg, Bachweg, Dorfblick,  

Edtgarten, Hauptstraße, Kirchen-
gasse, Kleinreith, Kollnedt, Linden-

weg, Linzerstraße, Niederndorf, 
Oberndorf, Pehersdorf, Prandegg, 
Schulstraße, Sonnblick, Steinbichl, 
Steingarten, Steiningerberg, Straß, 

Südhang, Unterniederndorf

Diese ist nämlich mit Ihrem Namen 
personalisiert und beinhaltet einen 
Zahlencode für die Beantragung ei-
ner Wahlkarte im Internet, einen 
schriftlichen Wahlkartenantrag mit 
Rücksendekuvert sowie einen Strich-
Code für die schnellere Abwicklung 
bei der Wahl selbst.

Wichtige Hinweise:

Stimmabgabe im Wahllokal 
(am Wahltag im Wahllokal):

•	 personalisierten Abschnitt 
und amtlichen Lichtbildaus-
weis mitnehmen - Danke

Direktwahl am Gemeindeamt  
(bei Ortsabwesenheit am Wahltag):

•	 Direktwahl am Gemeindeamt ab 
4. September mittels Wahlkarte 
möglich. - dies spart Porto-
kosten. 

Beantragung Briefwahl 
(bei Ortsabwesenheit am Wahltag): 

•	 persönlich am Gemeindeamt
•	 schriftlich mit der personali-

sierten Anforderungskarte
•	 elektronisch im Internet

Die Wahlkarte wird jedem persön-
lich oder mittels Bote für die eige-
nen Haushaltsmitglieder überge-
ben. Je nach Antragsart wird die 
Wahlkarte mittels Standardpost 
oder eingeschrieben verschickt. 

Wahlberechtigt sind:

Alle Schönauerinnen und Schönauer (österreichische Staatsbürgerschaft) die mit 
Hauptwohnsitz in unserer Gemeinde mit 

Stichtag: 9. Juli 2024

gemeldet sind und am Wahltag das 16. Lebenjahr vollendet haben.

Wahlsprengel 2
Turnsaal Schönau, Schulstraße 5
(Eingang unten beim Heizwerk)

Wahlzeit: 6.45 - 14.00 Uhr

Ortschaften und Straßen:

Fürling, Hochgarten, Hofing,  
Hofingberg, Kaining, Mehrfeld, 

Mühlenweg, Oberwolfgrub,  
Plakolmweg, Schlossberg, Sonnen-

hang, Wolfgrub
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Blackout-Vorsorge, Katastrophen-
schutz und Krisenbewältigung ste-
hen für die Gemeinde und die Frei-
willigen Feuerwehren Schönau und 
Oberndorf hoch oben in der Prioritä-
tenliste. 

Eine Vielzahl an Besprechungen und 
Vorbereitungsmaßnahmen für den 
Ernstfall wurden bereits abgehalten 
bzw. getroffen. Auf dem nochmals 
beiliegenden Folder/Ratgeber darf 
höflich verwiesen werden. Bitte zu 
Hause an einer griffbereiten Stelle 
bereithalten. 

Um den möglichen Ernstfall (Blackout, 
Schneedruck, etc.) entsprechend zu 
üben / trainieren, haben wir uns mit 
den Feuerwehren verständigt eine 
gemeinsame (Gemeinde und Feuer-
wehren) Katastrophenschutzübung 
abzuhalten. Als Termin wurde der 
Freitag, 13. September 2024 verein-
bart. 

Gemeinsam mit der behördlichen 
Einsatzleitung (Bürgermeister / Ge-
meinde) und der technischen Einsatz-
leitung (Kommandanten / Feuerwehr) 
werden Bedrohungs-Szenarien nach-
gestellt und durch die Einsatzkräfte 
bearbeitet. 

So können wir sicherstellen, dass wir 
bei einem möglichen Ernstfall ent-
sprechend gerüstet und vorbereitet 
sind um dadurch die Bevölkerung 
bestmöglich zu unterstützen. 

Zivilschutz-Probealarm 
5. Oktober 2024

Am Samstag, dem 5. Oktober 
2024, wird wieder ein bundeswei-
ter Zivilschutz-Probealarm durch-
geführt. 

Zwischen 12:00 und 12:45 Uhr 
werden nach dem Signal „Sire-
nenprobe“ die drei Zivilschutzsi-
gnale „Warnung“, „Alarm“ und 
„Entwarnung“ in ganz Österreich 
ausgestrahlt. Der Probealarm 
dient einerseits zur Überprüfung 
der technischen Einrichtungen des 
Warn- und Alarmsystems, anderer-
seits soll die Bevölkerung mit die-
sen Signalen und ihrer Bedeutung 

vertraut gemacht werden. 

In den Medien wird während der 
Proben ständig informiert

Österreich verfügt über ein gut aus-
gebautes Warn- und Alarmsystem, 
das vom Bundesministerium für In-
neres gemeinsam mit den Ämtern 
der Landesregierungen und den 
Landes-Feuerwehrverbänden be-
trieben wird. Österreich ist somit 
als eines von wenigen Ländern in 
der Lage, eine flächendeckende Si-
renenwarnung über mehr als 8.200 
Zivilschutzsirenen abzustrahlen.



Gesundheit / Soziales

Trotz zahlreicher online verfüg-
barer Informationen rund um das 
Thema Soziales sind die Sozialbera-
tungsstellen in Oberösterreich stark 
nachgefragt. 

Die Beratung in allen Sozialbera-
tungsstellen erfolgt KOSTENLOS 
und VERTRAULICH -  auf Wunsch 
kann die Erstberatung auch ano-
nym erfolgen.

•	 Ausstellung Sozialmarktkarte
•	 Unterstützung für Pflegende 

Angehörige 
•	 Weiterleitung an andere Hilfs-

organisationen und soziale Ein-
richtungen wie z.B.:

•	 Pflege- und Betreuungsein-
richtungen

•	 Mobile Dienste Heim- und 
Haushaltsservice

•	 24-Stunden-Betreuung
•	 Mobiles Hospiz und Palliativ 

Care
•	 Betreuungsangebote für 

Menschen mit Demenz und 
deren Angehörige

•	 Familienhilfe
•	 Hilfestellung bei Behördenange-

legenheiten (z.B. Pflegegeldan-
trag, Sozialhilfe)

Sozialberatungsstelle
Unterweißenbach
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Wir möchten Sie darüber informie-
ren, dass es seit 01.08.2024 zu fol-
genden Änderungen auf den Linien 
348 und 349 kommt:

•	 Bei allen Fahrten der Linie 349 
mit Fahrziel Unterweißenbach 
wird die Haltestelle Unterwei-
ßenbach Almstraße nur bei Be-
darf bedient.

•	 Bei Kurs 105 der Linie 348 (04.40 

Info Verkehrsverbund 
Uhr ab Königswiesen) entfällt 
der Halt bei Tragwein Pregart-
ner Straße.

Die aktualisierten Fahrzeiten und 
Fahrpläne sind auch auf unserer 
Homepage www.ooevv.at und in der 
OÖVV App abrufbar.

Mit Ende Juni beendete Helene Ar-
nold ihre Tätigkeit als Community 
Nurse der Gemeinde Schönau i. M.

Sie bedankt sich herzlich bei allen 
für das entgegengebrachte Ver-
trauen und die Offenheit: „Ohne 
dieses ‚Vorschuss-Vertrauen‘ von 
Euch, hätte dieses Pilot-Projekt 
nicht solche guten Erfolge vorzu-
weisen. Somit bleibt mir nur noch, 
Euch für die Zukunft alles erdenk-
lich Gute und ganz viel Gesundheit 
zu wünschen!“ so Helene Arnold. 
Ab September wird sie sich neuen 
Herausforderungen in ihrer lang-
jährigen selbstständigen Tätigkeit 
widmen.

Während ihrer Zeit als Community 
Nurse hatte Helene Arnold viele Kli-
ent/innenkontakte und konnte auf-
grund ihrer vielfältigen Ausbildun-
gen viele Menschen beraten und in 
ihrer Selbstständigkeit unterstüt-
zen. Helene Arnold war eine zen-
trale Anlaufstelle in Pflegefragen 
und im Präventionsbereich. Derzeit 
ist noch unklar, wie das vor rd. drei 
Jahren ins Leben gerufene Projek 
weitergeführt wird. Jedenfalls gibt 
es nach wie vor ein Beratungs-
angebot. Bei Fragen zum The-
ma Gesundheitsförderung und 
Prävention sowie Beratung für 
pflegerische Tätigkeiten kann 
sich jeder/jede an die Sozialbera-
tungsstellen im Bezirk wenden.

Die finanziellen Mittel für das Pilotprojekt werden 
vom Fonds Gesundes Österreich nach den Aufla-
gen der Europäischen Union – NextGenerationEU 
vorerst für einen Zeitraum von 3 Jahren zur Ver-
fügung gestellt. 

•	 Informationen und Hilfestellung  
in schwierigen Lebenssituatio-
nen, etc. 

•	 Hilfestellung bei finanziellen 
Problemen

•	 Hilfe bei drohender Wohnungslo-
sigkeit

•	 Vermittlung bei Alkohol-, Dro-
gen-, Ehe- und Familienproble-
men

Sollten Sie Fragen über soziale 
Themen haben, ist die Sozialbe-
ratungsstelle die richtige Anlauf-
stelle. 

ICH BIN FÜR SIE DA!! 

Elke Röblreiter
Sozialberatungsstelle UW
Markt 3, 4273 Unterweißenbach

Kontakt:
07956/20545-205
0664/1548884
sbs-unterweissenbach@shvfr.at

Mo, Di und Do 8:00 – 12:00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
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Rotkreuz-Markt MV-Alm 
in Unterweißenbach

Eine plötzliche Krankheit, Scheidung, 
Mindestpension, der Tod des Part-
ners, alleinerziehend oder arbeitssu-
chend sein, sind Situationen, die oft-
mals zu einem finanziellen Engpass 
führen und jeden von uns treffen 
können. Wichtig ist es dann, Angebo-
te aus der Region anzunehmen und 
so die schwierige Lage zu mildern.

Rotkreuz-Märkte helfen Menschen 
mit geringem Einkommen und tra-
gen zudem noch dazu bei, Lebens-
mittelverschwendung zu reduzieren. 
Überschüssige Produkte von Super-
märkten, Erzeugern und Lieferanten 
werden von den freiwilligen Mitar-
beiter:innen abgeholt, sortiert und zu 
stark reduzierten Preisen angeboten. 
Zusätzlich sorgen Warenspenden 
der Bevölkerung sowie verlässliche 
Partner und Unterstützer dafür, dass 
die Regale gefüllt sind.

Einkaufen dürfen alle Menschen, de-
ren Einkommen die Obergrenze nicht 
überschreitet. 

Aktuell (Stand Juni 2024) gelten 
folgende Einkommensgrenzen:
•	 Alleinstehend: 1.375 € Netto
•	 Ehepartner/Lebensgemeinschaf-

ten: 1.950 € Netto
•	 Zuschlag pro Kind: 350 €

(nicht zum Einkommen zählen:
Pflegegeld, Kinderbehilife, Wohnbei-
hilfe, Lehrlingsentschädigung)

Die Berechtigungskarte für den Ein-
kauf erhält man in den Sozialbera-
tungsstellen. Für den Antrag müs-
sen Einkommensnachweise (aller im 
Haushalt lebenden Personen), ein 
Lichtbildausweis und der Meldezettel 
(aller im Haushalt lebenden Perso-
nen) vorgezeigt werden.

Einkaufen kann man mit dieser 
Berechtigungskarte sowohl in 
den beiden Rotkreuz-Märkten in 

Unterweißenbach und Hagenberg, 
als auch im Sozialmarkt „arcade“ 
in Freistadt.

Die freiwilligen Mitarbeiter/innen 
heißen ihre Kund/innen jeden Mitt-
woch und Freitag zwischen 09:00 und 
12:00 Uhr im Rotkreuz-Markt in 4273 
Unterweißenbach, Markt 20 herzlich 
willkommen.

Mit freundlichen Grüßen
Der Bürgermeister

Herbert Haunschmied

Impressum: 
Medieninhaber und Herausgeber/Redaktion: Gemeinde Schönau i.M., Schulstraße 1, 4274 Schönau i.M., www.schoenau-im.at, Fotos: Gemeinde 
Schönau, privat, Rest namentlich gekennzeichnet, Druck: Druckerei Haider, Schönau i.M.,  Herstellungs-/Erscheinungsort: 4274 Schönau i.M.

Foto: Rotes Kreuz
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Sie haben noch Fragen zum Handwerkerbonus? 

handwerkerbonus@bhag.gv.at

Ab 15. Juli 2024 können Sie die Förderung für durchgeführte Arbeitsleistungen (Kosten netto / ohne Steu-
ern) rund um Ihren privaten Wohn- und Lebensbereich auf der Website www.handwerkerbonus.gv.at be-
antragen. Pro Kalenderjahr und Person kann ein Antrag eingebracht werden. Die Handwerksleistung muss 
ab dem 1. März 2024  
erbracht worden sein. Die Förderung für 2024 beträgt max. EUR 2.000, für 2025 max. EUR 1.500 pro Person 
sowie Wohneinheit. 

Zu den förderfähigen Handwerksleistungen zählen beispielsweise: 
• Erneuerung von Dächern, Fassaden, Malerarbeiten
• Spenglerarbeiten 
• Austausch von Fenstern 
• Installationen (z.B.: Sanitär, Heizung, Klima, usw.) 
• Tischlerarbeiten (z.B.: Kücheneinbau, Einbauschränke, Stiegengeländer, etc.)
• Pflasterung 

Montag-Donnerstag: 08:00-16:00 Uhr
Freitag:            08:00-15:00 Uhr 

Der Online-Antrag mit ID-Austria: 
• Melden Sie sich mit der ID-Austria über unsere Website an
• Füllen Sie das Antragsformular online auf www.handwerkerbonus.gv.at aus 
• Laden Sie die Rechnung über die Handwerksleistung als PDF hoch (Auswei-

tung auf weitere Formate z.B. Bilddateien in Arbeit)
• Laden Sie den Nachweis, dass die Rechnung bezahlt wurde (z.B.: Überwei-

sungsbeleg) hoch

Der Online-Antrag ohne ID-Austria: 
• Laden Sie Ihren amtlichen Lichtbildausweis (z.B.: Personalausweis, Reise-

pass, Führerschein) hoch
• Füllen Sie das Antragsformular online auf www.handwerkerbonus.gv.at aus
• Laden Sie die Rechnung über die Handwerksleistung als PDF hoch (Auswei-

tung auf weitere Formate z.B. Bilddateien in Arbeit) 
• Laden Sie den Nachweis, dass die Rechnung bezahlt wurde (z.B.: Überwei-

sungsbeleg) hoch

Sie haben selbst keine Möglichkeit Ihren Antrag digital einzubringen? 
Auch dritte Personen, wie Verwandte, Bekannte, Ihr Gemeindeamt oder Ihr ausführender Handwerksbe-
trieb, können Sie dabei unterstützen. Vergessen Sie Ihre Dokumente nicht: 

• Rechnung
• amtlicher Lichtbildausweis
• Zahlungsnachweis und Ihren IBAN  

+43 5 05 06 - 859 333

www.handwerkerbonus.gv.at


